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5.

6. Die Dienststellen der Kommission nehmen die Antworten der deutschen Behörden vom 8. Dezember 2025 auf die
ausführliche Stellungnahme der maltesischen Behörden vom 9. Oktober 2025 zum zweiten Staatsvertrag zur Änderung
des Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) (im Folgenden der „notifizierte Entwurf“) zur Kenntnis. In diesen
Antworten gehen die deutschen Behörden auf einige von den maltesischen Behörden vorgebrachte Bedenken ein.
Insbesondere in Bezug auf die Antworten im Zusammenhang mit der Änderung von § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 des
Glücksspielstaatsvertrags 2021 (GlüStV 2021) gemäß Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des
notifizierten Entwurfs und der Verknüpfung mit Artikel 9 der Verordnung (EU) 2022/2065 (im Folgenden „Gesetz über
digitale Dienste“). In diesem Zusammenhang möchten die Dienststellen der Kommission darauf hinweisen, dass unklar
ist, ob die deutschen Behörden beabsichtigen, dass solche Maßnahmen als „Anordnungen“ im Sinne von Artikel 9 des
Gesetzes über digitale Dienste gelten und die darin vorgesehenen Verpflichtungen nach sich ziehen, einschließlich der
Verpflichtung für Anbieter von Vermittlungsdiensten, die zuständigen Behörden über die Umsetzung dieser Maßnahmen
zu informieren. Wenn dies beabsichtigt ist, sind die Anforderungen nach Artikel 9 Absatz 2 des Gesetzes über digitale
Dienste verbindlich und müssten eingehalten werden.

Die Dienststellen der Kommission bittet die deutschen Behörden, diese Bemerkungen zu berücksichtigen.
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